
 
Kleine Anfrage 
der Abg. Cárdenas (DIE LINKE) vom 06.04.2011 
betreffend Reduzierung der Staatlichen Schulämter in Hessen 
und  
Antwort  
der Kultusministerin  
 
 
 
Die Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1. Wird es eine Reduzierung der derzeit 15 Staatlichen Schulämter in Hessen geben? 
 
Frage 2. Wann wird dies geschehen? 
 
Frage 3. Wie viele Staatliche Schulämter sind nach dieser Reduzierung in Hessen noch 

existent? 
 
Frage 4. Welche Staatlichen Schulämter werden in ihrer derzeitigen Form nicht mehr 

existieren? 
 
Frage 5. Welche hessischen Schulen werden nach der Reduzierung mit neuen Zuständigkei-

ten zu tun haben, und welche sind das? 
 
Frage 6. Wie viele Stellen an den Staatlichen Schulämtern werden durch die Reduzierung 

abgebaut? 
 
Frage 7. Wird es auch eine inhaltliche Neustrukturierung der Staatlichen Schulämter geben? 
 
Frage 8. Wie sieht diese Neustrukturierung konkret aus? 
 
Nach Beschluss der Hessischen Landesregierung wird es in allen Bereichen 
der Landesverwaltung in den nächsten Jahren eine umfassende Aufgabenkri-
tik geben müssen, die sich auch der Frage zuwendet, ob in Zukunft staatli-
che Aufsicht und Verwaltung in diesem Umfang in Hessen geboten sind. 
Das betrifft auch die Aufsicht über die Schulen. Die Situation der öffentli-
chen Haushalte und die Notwendigkeit von Einsparungen sowie der demo-
grafische Wandel stellen das Land vor besondere Herausforderungen. 
 
Das Kultusministerium hat deshalb eine Kommission zur Aufgabenverteilung 
im nachgeordneten Bereich eingerichtet. Diese soll zukünftige Aufgaben der 
nachgeordneten Behörden definieren. In diesem Zusammenhang soll dann 
auch die Frage geklärt werden, ob und wo es Einsparpotenziale in der Ver-
waltung gibt. Die Aufgaben der Bildungsverwaltung müssen zudem auf die 
Anforderungen von zukünftig selbstständigen Schulen zugeschnitten werden.  
 
Im Hessischen Kultusministerium werden diese Fragen derzeit intensiv un-
tersucht. Erst danach kann der Frage nachgegangen werden, ob nach Weg-
fall bzw. Veränderungen einzelner Zuständigkeiten und Aufgaben die bishe-
rige Struktur der Bildungsverwaltung so erhalten bleibt wie bisher. Bis dahin 
gilt, dass alles auf dem Prüfstand steht. 
 
Wiesbaden, 4. Mai 2011 

Dorothea Henzler 
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